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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Wie viele Leistungsberechtigte im Landkreis Esslingen beziehen seit der Ein-
führung Anfang des Jahres 2023 jeden Monat Bürgergeld?

2.  Wie lassen sich die in der Antwort auf Frage 1 gemachten Angaben nach Alter, 
Geschlecht, Familienstatus und Nationalität (Deutsche, EU-Ausländer, Nicht-
EU-Ausländer) aufschlüsseln?

3.  Welche durchschnittliche Leistungsdauer ist im Landkreis Esslingen bei Ar-
beitslosen, die Bürgergeld nach dem SGB II erhalten und Menschen in der 
Grundsicherung nach dem SGB XII festzustellen, aufgeschlüsselt nach Natio-
nalität (Deutsche, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer)?

4.  Welche monatlichen Kosten entstehen im Landkreis Esslingen im Zusammen-
hang mit der Bürgergeldauszahlung im Vergleich zu den monatlichen Durch-
schnittskosten, die im Vorjahr im Landkreis Esslingen für die Auszahlung des 
Arbeitslosengelds II fällig geworden sind?

5.  Wie haben sich im Landkreis Esslingen seit 2015 im Rahmen der Existenz-
sicherung die jährlichen Kosten für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II 
und dem Sozialgesetzbuch XII entwickelt?

6.  Wie beurteilt die Landesregierung die in den Antworten auf die vorherigen Fra-
gen gemachten Angaben im einordnenden landesweiten Vergleich?
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B e g r ü n d u n g

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Bürgergeld-Gesetz in Kraft. Unter anderem sind 
die Regelbedarfe für Menschen in der Grundsicherung erheblich angestiegen. 
Diese Kleine Anfrage soll klären, in welchem Ausmaß das Bürgergeld im Land-
kreis Esslingen in Anspruch genommen wird.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2023 Nr. WM25-50-11/35/5 beantwortet das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie viele Leistungsberechtigte im Landkreis Esslingen beziehen seit der Ein-
führung Anfang des Jahres 2023 jeden Monat Bürgergeld?

Zu 1.:

Die Statistik im Rechtskreis SGB II führt die Bundesagentur für Arbeit. Die 
 Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Baden-Württemberg hat die als 
Anlage 1 beigefügte Statistik übermittelt. 

Dem Tabellenblatt „Bestand an Leistungsberechtigten mit Zahlungsanspruch 
Kreis Esslingen“ kann der Bestand an Bürgergeldbeziehenden im Landkreis Ess-
lingen seit Januar 2023 entnommen werden. 

2.  Wie lassen sich die in der Antwort auf Frage 1 gemachten Angaben nach Alter, 
Geschlecht, Familienstatus und Nationalität (Deutsche, EU-Ausländer, Nicht-
EU-Ausländer) aufschlüsseln?

Zu 2.:

Die als Anlage 1 beigefügten Statistik der Bundesagentur für Arbeit enthält das 
Tabellenblatt „Bestand an Leistungsberechtigten mit Zahlungsanspruch Kreis 
Esslingen“. Hieraus ergibt sich eine Aufschlüsselung nach Geschlecht, Alter, 
 Familienstatus sowie Nationalität. 

3.  Welche durchschnittliche Leistungsdauer ist im Landkreis Esslingen bei Ar-
beitslosen, die Bürgergeld nach dem SGB II erhalten und Menschen in der 
Grundsicherung nach dem SGB XII festzustellen, aufgeschlüsselt nach Natio-
nalität (Deutsche, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer)?

Zu 3.:

Dem Tabellenblatt „Bestand an arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten Kreis Esslingen“, Anlage 1, kann die Verweildauer im Regelleistungsbezug 
im Rechtskreis SGB II aufgeschlüsselt nach Nationalität entnommen werden. 

Das zuständige Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat für den 
Rechtskreis SGB XII Anlage 2 übersandt.
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4.  Welche monatlichen Kosten entstehen im Landkreis Esslingen im Zusammen-
hang mit der Bürgergeldauszahlung im Vergleich zu den monatlichen Durch-
schnittskosten, die im Vorjahr im Landkreis Esslingen für die Auszahlung des 
Arbeitslosengelds II fällig geworden sind?

Zu 4.:

Aus der Anlage 1, Tabellenblatt „Leistungsansprüche und der Zahlungsansprüche 
Kreis Esslingen“ ergeben sich die Zahlungsansprüche im Rechtskreis SGB II be-
zogen auf den Landkreis Esslingen seit Januar 2015. 

5.  Wie haben sich im Landkreis Esslingen seit 2015 im Rahmen der Existenzsiche-
rung die jährlichen Kosten für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und 
dem Sozialgesetzbuch XII entwickelt?

Zu 5.:

Für den Rechtskreis SGB II können die Kosten der Anlage 1, Tabellenblatt „Leis-
tungsansprüche und der Zahlungsansprüche Kreis Esslingen“ entnommen werden. 

Für den Rechtskreis SGB XII hat das zuständige Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration folgende Daten übersandt: 
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6.  Wie beurteilt die Landesregierung die in den Antworten auf die vorherigen 
Fragen gemachten Angaben im einordnenden landesweiten Vergleich?

Zu 6.:

In Bezug auf den Rechtskreis SGB II ergeben sich aus der Anlage 1, jeweils aus 
den Tabellenblättern mit der Endung „BW“, die Gesamtdaten für Baden-Würt-
temberg im direkten Vergleich zu den statistischen Daten für den Landkreis Ess-
lingen. Das Jobcenter Esslingen ist eine gemeinsame Einrichtung und unterliegt 
demgemäß der Rechts- und Fachaufsicht der Bundesagentur für Arbeit, soweit 
nicht Aufgaben des kommunalen Trägers berührt sind. Der Landesregierung lie-
gen keine Erkenntnisse dafür vor, dass sich im Rechtskreis SGB II für den Land-
kreis Esslingen eine im landesweiten Vergleich wesentlich abweichende Entwick-
lung abzeichnet. 

Dr. Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus
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Anlage 1
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Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stand: 31.03.2023

Methodische Hinweise zu Bedarfen, Leistungs-/Zahlungsansprüchen und Einkommen

Die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II ist von verschiedenen
Faktoren abhängig und schlägt sich nieder in der Bedürftigkeitsprüfung. Aus dem ermittelten Bedarf und dem
anzurechnenden Einkommen ergibt sich der Leistungsanspruch. Durch Leistungsminderungen kann sich der
Anspruch reduzieren; am Ende der Berechnungskette ergibt sich der Zahlungsanspruch für den
Leistungsberechtigten. Die einzelnen Berechnungsebenen werden in der Grundsicherungsstatistik SGB II
differenziert abgebildet.

    Bedarf
-   angerechnetes Einkommen bzw. Vermögen
=  Leistungsanspruch
-   Leistungsminderungen
=  Zahlungsanspruch

Bedarfe
Als Bedarf bezeichnet man den Geldbetrag, der notwendig ist, um den Lebensunterhalt sichern zu können. Der
Gesamtbedarf eines Leistungsberechtigten besteht aus einem Grundbedarf für Ernährung, Kleidung, Körperpflege,
Hausrat usw., der als pauschalierter Regelbedarf abgedeckt wird. Darüber hinaus können Mehrbedarfe
berücksichtigt werden, die von der individuellen Lebenssituation der Leistungsberechtigten in der
Bedarfsgemeinschaft abhängig sind und nicht durch den Regelbedarf abgedeckt werden (z. B. in der
Schwangerschaft oder für Alleinerziehende). Zum Bedarf eines Leistungsberechtigten gehören auch die individuellen
angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus können in bestimmten Situationen weitere
Leistungen erbracht werden (z. B. Leistungen für Auszubildende).
In der statistischen Darstellung werden die Bedarfe für den Regelbedarf, die Mehrbedarfe, die Kosten der Unterkunft
sowie bis Ende Dezember 2010 der Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld zusammengefasst als
Gesamtregelleistung (Bürgergeld) abgebildet.

Einkommensanrechnung
Voraussetzung für die Gewährung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II ist, dass die
Bedarfsgemeinschaft (BG) bedürftig ist. Bei der Bedürftigkeitsprüfung müssen grundsätzlich alle Einnahmen in Geld
oder Geldeswert berücksichtigt werden. Als Einkommen sind insbesondere Einnahmen aus selbständiger oder
abhängiger Erwerbstätigkeit, Kindergeld, Unterhalt, Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld oder Krankengeld) sowie
aus Kapitalerträgen, Vermietung und Verpachtung anrechenbar. Nicht berücksichtigt werden sogenannte privilegierte
Einkommen wie z. B. Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz und Renten oder Beihilfen nach dem
Bundesentschädigungsgesetz.
Die Summe der in die Prüfung einfließenden Einkommen wird als „zu berücksichtigendes Einkommen“ bezeichnet
(auch: Brutto-Einkommen; Betriebseinnahmen bei Selbständigen). Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben
(sowie Betriebsausgaben bei Selbständigen) verbleibt das „verfügbare Einkommen“ (auch: Netto-Einkommen;
Betriebsgewinn bei Selbständigen). Bei der Bedürftigkeitsprüfung bleiben bestimmte Einkommensteile
unberücksichtigt und bei bestimmten Einkommensarten werden Freibeträge gewährt. Das um diese Absetz- bzw.
Freibeträge verminderte verfügbare Einkommen wird als „anrechenbares Einkommen“ bezeichnet.
Die Form und der Umfang der statistischen Darstellung von Informationen zur Einkommensanrechnung im SGB II
orientiert sich an dieser Berechnungssystematik:

Das anrechenbare Einkommen einer Person zeigt an, wie viel leistungsminderndes Einkommen diese Person in die
Bedarfsgemeinschaft einbringt.
Die Summe der anrechenbaren Einkommen der Personen einer Bedarfsgemeinschaft ergibt das anrechenbare
Einkommen der Bedarfsgemeinschaft. Ausgehend davon wird das angerechnete Einkommen pro Person ermittelt.
Hierzu wird das anrechenbare Einkommen der Bedarfsgemeinschaft anhand der Bedarfsanteile jeder Person am
Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft auf die Personen verteilt (Bedarfsanteilsmethode). Einkommen von Kindern
unter 25 Jahren (z. B. Unterhaltszahlungen oder Einkommen aus Erwerbstätigkeit), die in der Bedarfsgemeinschaft
der Eltern leben, wird nicht wie das Einkommen von Erwachsenen zur Deckung der Bedarfe der gesamten
Bedarfsgemeinschaft herangezogen, sondern verbleibt beim Kind selbst (vertikale Einkommensanrechnung;
Ausnahme: das den Bedarf des Kindes übersteigende Kindergeld).
Das anrechenbare Einkommen stellt den Einkommensanteil einer Person dar, den diese in die Bedarfsgemeinschaft
einbringt, während das angerechnete Einkommen den Betrag darstellt, um den der Anspruch einer Person gekürzt
wird.
Das ermittelte angerechnete Einkommen wird nun auf die Bedarfe angerechnet. Anzurechnendes Einkommen
mindert zunächst den Regelbedarf und die Mehrbedarfe. Soweit Einkommen darüber hinaus anzurechnen ist, wird
der Bedarf für die Kosten der Unterkunft (KdU) reduziert. Sind noch Leistungen für Bildung und Teilhabe zu leisten,
deckt weiteres verbleibendes Einkommen diese Bedarfe. Die Bedarfe abzüglich des angerechneten Einkommens
bilden den sogenannten Leistungsanspruch.
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Anlage 2
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